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Titel Handelsgesetzbuch

Redaktionelle Abkürzung HGB

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 4100-1

§ 96 HGB

1Der Handelsmakler hat, sofern nicht die Parteien ihm dies erlassen oder der Ortsgebrauch mit Rücksicht auf die Gattung der Ware
davon entbindet, von jeder durch seine Vermittlung nach Probe verkauften Ware die Probe, falls sie ihm übergeben ist, so lange
aufzubewahren, bis die Ware ohne Einwendung gegen ihre Beschaffenheit angenommen oder das Geschäft in anderer Weise
erledigt wird. 2Er hat die Probe durch ein Zeichen kenntlich zu machen.

gespeichert: 04.05.2024, 03:33 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/e33e075a-6353-3d61-ba74-6c7776cf4a7c


gespeichert: 04.05.2024, 03:33 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


